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Beschluss vom 27. September 2022 

 

in Sachen 

 

A._____,  

Gesuchsgegnerin und Beschwerdeführerin 

 

gegen 

 

Stadt Zürich,  

Gesuchstellerin und Beschwerdegegnerin 

 

vertreten durch Stadtrichteramt Zürich,  

 

 

betreffend Rechtsöffnung 
 
Beschwerde gegen ein Urteil des Einzelgerichts Audienz am Bezirksgericht 
Zürich vom 22. Juli 2022 (EB220742-L) 
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Erwägungen: 

1.1 Mit Urteil vom 22. Juli 2022 erteilte das Bezirksgericht Zürich, Einzelgericht 

Audienz (Vorinstanz), der Gesuchstellerin und Beschwerdegegnerin (fortan Ge-

suchstellerin) in der gegen die Gesuchsgegnerin und Beschwerdeführerin (fortan 

Gesuchsgegnerin) angehobenen Betreibung Nr. … des Betreibungsamts Zü-

rich 5, Zahlungsbefehl vom 8. April 2022, definitive Rechtsöffnung für Fr. 250.– 

nebst Zins zu 5 % seit 18. Februar 2022, Fr. 100.– (Busse) sowie Fr. 20.– (Mahn-

gebühr; Urk. 9 S. 4 = Urk. 12 S. 4). 

1.2 Hiergegen erhob die Gesuchsgegnerin mit Eingabe vom 15. August 2022 

innert Frist (vgl. Art. 321 Abs. 2 ZPO sowie Urk. 10b) Beschwerde mit dem sinn-

gemässen Antrag, das Rechtsöffnungsgesuch sei abzuweisen (Urk. 11). 

1.3  Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1 bis 10). Da sich die 

Beschwerde – wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird – sogleich als offensichtlich 

unzulässig bzw. unbegründet erweist, erübrigt sich das Einholen einer Beschwer-

deantwort (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 

2. Die Vorinstanz erwog im Wesentlichen, die Verfügung des Stadtrichteramts 

Zürich vom 12. August 2021 sei vollstreckbar und stelle einen definitiven Rechts-

öffnungstitel dar. Die von der Gesuchsgegnerin vorgebrachte Kritik würde sich 

hauptsächlich gegen die Strafverfolgungsbehörden richten und sei im Rechtsöff-

nungsverfahren nicht mehr zu prüfen. Nicht von Belang sei ferner, ob die Ge-

suchsgegnerin den rechtskräftigen obergerichtlichen Entscheid vom 

10. Dezember 2021, mit welchem ihre Beschwerde gegen die Verfügung des 

Stadtrichteramts Zürich vom 12. August 2021 abgewiesen worden war, erhalten 

habe. Die Verfügung des Stadtrichteramts sei mit deren Eröffnung an die Ge-

suchsgegnerin am 25. August 2021 vollstreckbar geworden. Dass das Oberge-

richt der Beschwerde die aufschiebende Wirkung erteilt habe, werde nicht be-

hauptet und sei auch nicht ersichtlich. Da keine Gründe gegen die Erteilung der 

Rechtsöffnung vorliegen würden und die Forderung nebst Zins durch die einge-

reichten Unterlagen ausgewiesen sei, sei die definitive Rechtsöffnung antragsge-

mäss zu erteilen (Urk. 12 S. 2 f.).  
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3. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich 

unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). 

Die beschwerdeführende Partei hat sich in ihrer schriftlichen Beschwerdebegrün-

dung (im Sinne einer Eintretensvoraussetzung) inhaltlich mit den Erwägungen der 

Vorinstanz auseinanderzusetzen und mittels Verweisungen auf konkrete Stellen 

in den vorinstanzlichen Akten hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der ange-

fochtene Entscheid als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten 

Mängel leidet. Die blosse Verweisung auf die Ausführungen vor Vorinstanz oder 

deren blosse Wiederholung genügen nicht (Art. 321 Abs. 1 ZPO und dazu BGer 

5D_146/2017 vom 17. November 2017, E. 3.3.2; BGer 5A_387/2016 vom 7. Sep-

tember 2016, E. 3.1; BGer 5A_206/2016 vom 1. Juni 2016, E. 4.2; BGer 

5A_488/2015 vom 21. August 2015, E. 3.2, je mit Hinweis auf BGE 138 III 374 

E. 4.3.1). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel 

sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Novenverbot, vgl. Art. 326 

Abs. 1 ZPO).  

4. Die Beschwerdeschrift der Gesuchsgegnerin genügt den oben genannten 

Anforderungen nicht. Insbesondere setzt sich die Gesuchsgegnerin nicht mit den 

vorinstanzlichen Erwägungen auseinander, sondern übt erneut – soweit verständ-

lich – appellatorische Kritik an dem der Betreibungsforderung zugrunde liegenden 

Strafverfahren, den daran beteiligten Personen sowie generell am Polizei- und 

Justizapparat (vgl. Urk. 11). Die Gesuchsgegnerin wird diesbezüglich erneut da-

rauf hingewiesen, dass die Forderung im Rechtsöffnungsverfahren nicht mehr 

überprüft werden kann; das Rechtsöffnungsgericht ist keine Rechtsmittelinstanz 

(vgl. dazu BGE 143 III 564 E. 4.3.1 = Pra 107/2018 Nr. 132; BGE 142 III 78 

E. 3.1). Sodann entbehren die von ihr gegen den vorinstanzlichen Spruchkörper 

gerichteten Vorwürfe jeglicher Grundlage, auf welche daher nicht weiter einzuge-

hen ist. Nach dem Gesagten ist auf die Beschwerde mangels genügender Be-

gründung nicht einzutreten. 

5.1 Die Entscheidgebühr für das Beschwerdeverfahren ist in Anwendung von 

Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 150.– festzusetzen. Die Ge-
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richtskosten sind ausgangsgemäss der Gesuchsgegnerin aufzuerlegen (Art. 106 

Abs. 1 ZPO). 

5.2 Für das Beschwerdeverfahren sind keine Parteientschädigungen zuzuspre-

chen, der Gesuchsgegnerin zufolge ihres Unterliegens (Art. 106 Abs. 1 ZPO), der 

Gesuchstellerin mangels relevanter Umtriebe (Art. 95 Abs. 3 ZPO). 

Es wird beschlossen: 

1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. 

2. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 150.– festgesetzt. 

3. Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens werden der Gesuchsgegne-

rin auferlegt. 

4. Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge-

sprochen. 

5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Gesuchstellerin unter Beilage 

der Doppel von Urk. 11 und 13/1-5, sowie an die Vorinstanz, je gegen Emp-

fangsschein. 

Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit-

telfrist an die Vorinstanz zurück. 

6. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 

30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 

1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be-

schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder 

Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 

des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). 

Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG. Es handelt sich um eine 
vermögensrechtliche Angelegenheit. Der Streitwert beträgt Fr. 370.–. Die Beschwerde 
an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung. Hinsichtlich des Fristenlaufs 
gelten die Art. 44 ff. BGG. 
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Zürich, 27. September 2022 
 

Obergericht des Kantons Zürich 
I. Zivilkammer 

 
Der Gerichtsschreiber: 

 
 
 

MLaw M. Wild 
 
 
versandt am: 
lm 
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